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Ablauf internationale Steueramtshilfe gemäss Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) 

Für Steuerzwecke können auf internationaler Ebene zwischen Staaten Informationen über Steuerpflich-
tige ausgetauscht werden. Diese so genannte Amtshilfe ist in bilateralen Doppelbesteuerungsabkommen 
(DBA) geregelt. In der Schweiz ist die Herausgabe dieser Informationen der Eidgenössischen Steuerver-
waltung (ESTV) vorbehalten und darf nicht eigenmächtig durch den Informationsinhaber (z.B. eine Bank) 
erfolgen. Die Amtshilfe läuft in der Regel nach folgendem Schema ab (vereinfachte Darstellung ohne Be-
rücksichtigung sämtlicher möglicher Fälle): 
 
 

Partnerstaat ersucht die Schweiz 
um Übermittlung von 

Informationen

ESTV prüft Zulässigkeit des 
Ersuchens

Rücksendung Ersuchen
 (z.B. zur Überarbeitung)

Editionsverfügung
Aufforderung zur Übermittlung 

von Informationen an ESTV

Informationsinhaber/in
(z.B. Bank)

Betroffene Person
(z.B. Bankkunde)

Übermittlung von Informationen       
an ESTV

ESTV prüft 
Informationen und 
entscheidet über 
Amtshilfefähigkeit

Information betroffene Person/en
-  Information über Amtshilfeverfahren
-  Aufforderung zur Ernennung einer zur 

Zustellung bevollmächtigten Person in 
der Schweiz (sofern Wohnsitz/Sitz im 
Ausland)

Beschwerde innert 30 Tagen

Bundesverwaltungsgericht 
(BVGer)Urteil BVGer

Beschwerde 
gutgeheissen

Beschwerde 
betroffene Person 
(innert 10 Tagen)

Beschwerde ESTV 
(innert 10 Tagen)Bundesgericht (BGer)

Urteil BGer Beschwerde 
gutgeheissen

Beschwerde 
abgewiesen

Übermittlung von 
Informationen

Keine Übermittlung 
von Informationen

Partnerstaat

Zustimmung zum 
vereinfachten 

Verfahren

Keine 
Schlussverfügung

Entscheid 
Amtshilfefähigkeit

Betroffene Person

Meldung einer zur Zustellung bevollmächtigten Person in der 
Schweiz (evtl. Zustimmung zum vereinfachten Verfahren)

Entscheid keine 
Amtshilfefähigkeit Schlussverfügung

Entscheid 
Amtshilfefähigkeit

Schlussverfügung

Keine Beschwerde bezgl. positivem Amtshilfeentscheid

Keine Beschwerde bezgl. 
negativem Amtshilfeentscheid

ESTV schliesst Fall ab

Beschwerde 
abgewiesen


